
Satzung der Gtückauf-Stiftung
endgüttige Fassung2025, so beschtossen am 03.11.2025

§1

Name, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Die Stiftung führt den Namen ,,Gtückauf-Stiftung".

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgertichen Rechts mit Sitz in

Ahten.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

§2

Stiftungszweck

(1 ) Die Stift u ng verfotgt a ussc h ließtich u nd un m ittetba r gemei nnützige
und mitdtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbegünstige
Zwecke" der Abgabeord nung.

(2) Zwecke der Stiftung sind:
- die Förderung der Bitdung
- die Förderung der Jugend- und Attenhil,fe

- die Förderungvon Kunst und Kuttur
- die Förderung des Denkmatschutzes und der Denkmatpftege
- die Förderung der Erziehung, Votks- und Berufsbitdung
- die Förderung des Wohtfahrtswesens
- die Förderung internationater Gesinnung
- die Förderung des Sports
- die Förderung der Heimatpftege und Völ.kerverständigung
- die Förderuns der Tierzucht, der Pftanzenzucht, der Kteingärtnerei
- die Förderung des bürgerschafttichen Engagements



(3) Diese Stiftungszwecke werden insbesondere verwirkticht durch die
Mittetbeschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO, die finanziette Unterstützung
von Projekten a[s gemeinnützig anerkannter Körperschaften und
durch das Zusammenwirken mit örtl.ichen und überörttichen
lnitiativen z. B. von Gemeinden und Kreisen.

Die Stiftung kann z.B. tätig werden durch die Austobung von Preisen

und Stipendien im Rahmen der in § 2 (2) dieser Satzung genannten

Zwecke. Sie kann u.a. Veranstaltungen über die traditionelte Rotle des

Bergbaus im Arbeits- und Lebensatttag der Menschen,
Do ku mentatione n u nd Pu bti kationen hierzu fö rdern.

(4) Die Stiftungszwecke müssen im Geschäftsjahr nicht atte gteichzeitig

und gleichermaßen bedient werden.

§3

Steuerbegünstigung

(1) Die Stiftung ist setbstlos tätig, sie verfotgt nicht in erster Linie

ei genwi rtschaft [i ch Zwecke.

(2) Die Mittet der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke
verwendet werden.

(3) Es darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung
fremd sind, oder durch unverhättnismäßige hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§4

Stiftungsvermögen

(1) Das der Stiftung zur dauernden und nachhattigen Erfüttung ihres
Stiftungszweck zugewendete Grundstockvermögen ergibt sich aus
dem Stiftungsgeschäft. Darüber hinaus kann die Stiftung ggf. über ein
sonstiges Vermögen verfügen, das zum Verbrauch bestimmt ist.



(2) Das Grundstoclcvermögen ist in seinem Nominatwert ungeschmälert
zu erhalten. Es kann mit Zustimmung der Stiftungsbehörde
ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 150/o seines Wertes in
Anspruch genommen werden, wenn anders der Stiftungszweck nicht
zu verwirktichen ist und die Rückführung der entnommenen
Vermögenswerte zum Stiftungsvermögen innerhatb der drei
fotgenden Jahre sichergestettt ist. Die Erfüttung der Satzungszwecke
darf durch die Rückführungen zum Grundstockvermögen nicht
wesentlich beei nträchtigt werden.

(3) Zustiftungen sind, auch in Form von Sachwerten, mögtich. Über ihre
Annahme entscheidet der Vorstand. Der Vorstand kann die
Sachwerte in Getd umwandetn.

(4) Das Stiftungsvermögen ist getrennt von fremden Vermögen zu

verwalten.

§5

Ve rwe nd u ng d e r Ve rmöge nse rträge u nd Zuwend u nge n

(1) Die Stiftung erfüttt ihren Zweck unter Beachtung der steuerrechttichen
Vorschriften aus den Nutzungen (Erträgen) ihres
Grundstockvermögens, aus Zuwendungen, die nicht dem
Gru ndstockve rmö gen zuw achsen sowie aus a nderem Vermöge n.

(2) Steuerrechttich zutässige Rücktagen können gebitdet werden. Freie

Rücktagen dürfen ganz oder teitweise dem Grundstockvermögen zu

zugeführt werden.

(3) Dem Grundvermögen zuzuführen sind Zuwendungen, die dazu durch
die Zuwendenden bestimmt sind. Zuwendungen von Todes wegen,
die von den Erbtassenden nicht ausdrücktich zur zeitnahen Effüttung
der Stiftungszwecke bestimmt sind, dürfen dem
Gru ndstoclcvermöge n zu gef ü h rt werd en. Zuwend u ngen, d ie nicht
dem Grundstochyermögen zuzuführen sind, werden dem sonstigen
Vermögen zugeordnet.



§6

Kein Rechtsanspruch

Den durch die Stiftung Begünstigten steht aufgrund dieser Satzung kein
Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung zu.

§7

Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind: a) der Vorstand
b) das Kuratorium

(2) Die Mitgtieder der Organe sind zur gewissenhaften und sparsamen
Verwaltung der Stiftung verpftichtet. Es gelten die Rechte und
Pftichten der Organmitgtieder gemäß §84a BGB.

(3) Die Mitgtieder der Organe haften für einen bei derWahrnehmung
ihrer Pftichten verursachten Schaden nur beiVortiegen von Vorsatz
und grober Fahrtässigkeit.

(4) Es steht im Ermessen der Stiftung, für ausreichenden
Versicherungsschutzzu sorgen, soweit es die finanziette Situation der
Stiftung zu[ässt.

(5) Die Stiftung kann zur Ertedigung ihrer Aufgaben unentgettlich oder
a nge messe n entgetttich H i tfspersonen beschäft ige n ode r d ie

Ertedigungganz oder teilweise auf Dritte übertragen, soweit das
Stiftungsvermögen es zu [ässt.

§8

Zusammensetzu ng des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird vom Kuratorium berufen. Er besteht aus
mindestens 3 und höchstens 5 Personen. Der Vorstand hat eineln
Vo rsitzend e/n, d e ren/d esse n Stettve rtreter/i n u n d m axi m a I d re i



weitere Mitgtieder. Die Amtszeit derVorstandsmitglieder beträgt 5
Jahre. Wiederwaht ist zul,ässig.

(2) Das Amt eines Vorstandsmitgtiedes endet nach Abtauf derAmtszeit.
Am Ende der Amtszeit des Vorstandes hat das Kuratorium rechtzeitig
die Mitgtieder des neuen Vorstandes zu wähten. Die Mitgtieder
bteiben bis zum Amtsantritt der Nachfotger im Amt.

(3) Beim vorzeitigen Ausscheiden von Vorstandsmitgtiedern werden ihre
Nachfotgerlinnen vom Kuratorium bestettt, sofern die
M indestpersonenza h I u ntersch ritten wird. lst die Mi ndestbesetzu ng

noch vorhanden, entscheidet das Kuratorium zunächst, ob eine
Nachfotge erfotgen sott.

(4) Vorstandsmitgtieder können bei Vortiegen eines wichtigen,
sachlichen Grundes von dem Kuratorium mit einer Mehrheit vonVa

der Mitgtieder abberufen werden. Das betroffene Mitgtied hat dabei
kein Stimmrecht. Dem betroffenen Mitgtied ist vor der Entscheidung
Getegenheit zur Stettungnahme zu geben. Für die NachwahI gitt Abs.

3.

§9

Rechte und Pftichten des Vorstandes

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichttich und außergerichttich. Er

hat die Stettung eines gesetztichen Vertreters. Er ist in seiner
Vertretungsmacht durch den in dieser Satzung festgetegten
gemeinnützigen Zweck der Stiftung beschränkt. Er handett durch
seine/n Vorsitzende/n gemei nsam mit ihrerlsei ner Ve rtretu ng oder
ei nem weiteren M itgtied. Bei Verh i nderung der/des Vorsitzenden
handetn deren/dessen Vertretung gemeinsam mit einem weiteren
Mitgtied.

(2) Der Vorstand hat im Rahmen des gettenden Stiftungsrechts und
dieser Satzung die Zwecke dieser Satzung so wirksam wie mögtich zu

erfütLen. Seine Aufgaben sind insbesondere:



al die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschtießtich der
Führung von Büchern und der Aufstettung des
J a h resabsch tusses sa mt Vermögensü bersicht u nd
Tätigkeitsbericht, soweit dies nicht Aufgabe einer
Geschäftsführung ist.

b) die Beschtussfassung über die Verwendung der Erträgnisse des
Stiftungsvermögens zu r Erfü ttu ng d er satzu ngsgemäßen Zwecke.

(3) Der Vorstand wird von der/dem Vorsitzenden, bei Verhinderung von
der Stettvertretung, nach Bedarf, mindestens 1x im Jahr, einberufen.
Jedes Mitgtied hat das Recht, die Einberufung einer Vorstandssitzung
unter Angaben des Grundes zu verlangen.

(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(5) Der Vorstand kann sich einer Geschäftsführung bedienen, die ihm
unterstettt und ihm gegenüber weisungsabhängig ist. Die

Geschäftsführung hat insofern die Stettung einer besonderen
Vertretung nach § 30 BGB.

(6) Die Mitgtieder des Vorstandes sind ehrenamttich und insofern
unentgetttich für die Stiftung tätig. lhnen dürfen keine
Vermögensvorteite zugewendet werden. Die i hnen entstand enen
angemessenen Austagen und Aufwendungen können nach Maßgabe
ei nes entspreche nden Vorsta nd sbeschtuss erstattet werden. Ei n

monetärer Ausgteich von Zeitaufwand darf nicht vorgenommen
werden.

§10

Zusammensetzung des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Personen.

(2) Das Kuratorium wähtt seine/n Vorsitzenden und deren/dessen
Stettvertretung aus seiner Mitte.



(3) Die Amtszeit der Kuratoriumsmitgtieder beträgt 5 Jahre.

Wiederbestettung ist zutässig. Rechtzeitig vor dem Ende der Amtszeit
hat das Kuratorium die Mitgtieder des nächsten Kuratoriums zu
wählen. Findet diese Waht nicht rechtzeitig statt, bteibt das
Kuratorium bis zum Amtsantritt der neuen Mitgtieder im Amt. Die
Wahl. ist unverzügtich nachzuhoten.

(4) Bei vorzeitigem Ausscheiden von Kuratoriu msm itgtied ern bestellen
die verbleibenden Mitgtieder die Nachfotgenden durch Kooption. lst
die Mindestbesetzung noch vorhanden, entscheidet das Kuratorium
zunächst, ob eine Nachbesetzung erfotgen sott. Auf Ersuchen derldes
Vorsitzenden kann das vorzeitig ausscheidende Mitgtied bis zum
Amtsantritt der Nachfotge im Amt bteiben. Dielder Nachfolgende wird
nur für den Rest der Amtszeit bestettt.

(5) Das Kuratorium kann ihm angehörige Mitgtieder beiVorliegen eines
wichtigen, sachtichen Grundes abberufen. Die Abberufung bedarf
einer Mehrheit vons/+ der Mitgtieder des Kuratoriums. Das betroffene
Mitgtied hat dabei kein Stimmrecht. Dem betroffenen Mitgtied ist vor
der Entscheidung Getegenheit zur Stettungnahme zu geben. Für die
Nachwaht gitt Abs. 4.

§11

Rechte und Pftichten des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium berät den Vorstand und überwacht ats unabhängiges
Kontroltorgan die Beachtung der Zwecke dieser Satzung durch den
Vorstand.

(2) Dem Kuratorium obl.iegt ats Überwachungsorgan insbesondere

a) die Bestettung und Abberufungvon Mitgtiedern des
Vorstandes,

b) die Bestätigung des Jahresabschtusses samt
Vermögensübersicht und Tdtigkeitsbericht und somit die



Enttastu ng des Vorsta ndes

c) die Bestätigung der Geschäftsordnung des Vorstandes, fatts
es eine sotche gibt.

d) die Beschtussfassung zu Satzungsänderungen,
U mgesta ltu ng, Zu tegung, Zusa m me n legung und Auftösu ng
der Stiftung.

(3) Satzungsänderungen müssen von der Stiftungsbehörde genehmigt
werden. Sie sind ihr mit einem formlosen, aber begründeten Antrag
unverzügtich nach Besch [ussfassu ng zu r Geneh m igu ng vorzu legen.

(4) Die Mitgtieder des Kuratoriums sind ehrenamtl.ich und insofern
unentgetttich für die Stiftung tätig. lhnen dürfen keine
Vermögensvorteite zugewendet werden.

§ 12

Besch[üsse

(1) Vorstand und Kuratorium sind beschtussfähig, wenn jeweits mehr als
die Hätfte der Mitgtieder anwesend ist. Sie beschtießen mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern diese Satzung keine
anderen Bestimmungen trifft. Bei Stimmengteichheit gibt die Stimme
derldes fi ewei tigen) Vorsitzenden den Ausschtag. Bei Verhi nderung
der/s Vorsitzenden gibt die Stimme der Stettvertretung den
Ausschtag.

(2) Über erfol.gte Sitzungen sind Niederschriften anzufertigen, den
Vorstandsmitgtiedern zur Kenntnis zu geben und aufzubewahren.

(3) ln der Eintadung kann vorgegeben werden, dass Vorstandsmitglieder
auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der
etektronischen Kommunikation an der Sitzung teitnehmen und so die
ihnen ats §tiftungsorgan zustehenden Rechte ausüben können. ln
diesem Fatt gitt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Ausübung von
Rechten ohne Anwesenheit am Versammtungsort zugelassen, muss



in der Eintadung auch angegeben werden, wie die Mitgtieder ihre
Rechte im Wege der etektronischen Kommunikation ausüben
können. Besch [üsse i m schrift tichen Verfah ren (Um ta ufbesch tüsse)
sind ebenfatts zu tässig.

(4) Über gefasste Beschtüsse und ggf. die Abberufung eines
Vorstandsmitgtiedes oder des Vorstandes (des jeweitigen Organs),
atso überVeränderungen in der jeweitigen personetten
Zusam mensetzu ng d er Stiftungsorgane ist d ie Stiftu ngsbehörde
unverzügl.ich nach Beschtussfassung zu unterrichten.

§ 13

Satzungsänderung

(1) Sofern der Stiftungszweck bei Anderung der tatsächtichen
Verhättnisse nicht mehr dauernd und nachhattig edüttt werden kann
oder er das Gemeinwoht gefährdet, kann durch eine
Satzungsänderung ein anderer Zweck gegeben oder der Zweck der
Stiftung erhebtich beschränkt werden. Diese Veränderung ist nur
mögtich, wenn gesichert erscheint, dass der neue oder beschränkte
Zweck dauernd und nachhattig erfül.Lt werden kann. Der neue
Stift u ngszweck m uss e be nfa lts steue rbegü nsti gt se i n.

(2) Über Satzungsänderungen nach Abs. 1 beschtießen Vorstand und
Kuratorium der Stiftung in gemeinsamer Sitzung. Der Beschtuss
bedarf der Mehrheit von (jeweits) e/a der Stimmen der Mitgtieder des
Vorstandes und des Kuratoriums.

(3) Satzungsänderungen müssen von der Stiftungsbehörde genehmigt
werden. Sie sind ihr mit einem formtosen, aber begründeten Antrag
u nve rzüglich nach Besch [ussfassu ng zu r Genehm igu ng vorzu legen.

§14

ZulegunglZu sa m m e n tegu n g

Umgestattung

Auftösung



(1) Haben sich die Verhättnisse wesenttich geändert und reicht eine

Satzungsänderung nicht aus, um die Stiftung an die veränderten
Verhättnisse anzupassen, kann der Vorstand und das Kuratorium der
Stiftung in gemeinsamer Sitzung mit einer Mehrheit vanVn der
jeweitigen Mitgtieder die Zutegung zu einer anderen
steuerbegünstiglen Stiftung oder die Zusammentegung mit einer oder
mehreren anderen steuerbegü nstigte n Stiftu ngen besch tieße n.

Stiftungen können nur durch schrifttichen Vertrag zugetegt oder
zusammengeLegt werden. Der Zul.egungsvertrag bzw. der
Zusammentegungsvertrag bedarf der Genehmigung durch die für die
ü bernehme nde Stift u ng nach La ndesrecht zustä nd ige Behörde.

(2) Kann der Stiftungszweck nicht mehr dauernd und nachhattig edütLt

werden und reicht eine Satzungsänderung nicht aus dies zu ändern,

können Vorstand und Kuratorium in gemeinsamer Sitzung durch
Satzu ngsä nderu ng d ie U mgesta [tu ng i n eine Verbra uchsstift ung

beschtießen.

(3) Wenn die Stiftung ihren Zweck endgüttig nicht mehr dauernd und

nachhaltig erfütten kann und Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 nicht in
Betracht kommen, sotten Vorstand und Kuratorium der Stiftung in
gemeinsamer Sitzung die Stiftung auftösen.

(4) Die BeschLüsse nach Abs. 2 und 3 müssen mit einer Mehrheit vons/a

der (jeweitigen) Mitgtiedervon Vorstand und Kuratorium gefasst

werden und sind der zuständigen Stiftungsbehörde mit einem
begründete n Antrag unverzügtich zu r Gene h m igu ng vorzu legen.

§ 15

Vermögensanfat[

BeiAuftösung oderAufhebung der Stiftung oder bei Wegfalt der
steuerbegünstigten Zwecke fättt das Vermögen der Stiftung an die Stadt
Ahten (oder ihre Rechtsnachfotgerin), die es ausschtießtich und unmittetbar
zur Förderung der unter § 2 Abs. 1 genannten Förderzwecke auf dem Gebiet
der Stadt AhLen zu verwenden hat.



§16

Stiftungsbehörde

(1} Stiftungsbehörde ist die Bezirksregierung Münsrer, oberste
Stiftungsbehörcie ist das fur des Stiftungsrecht zuständige
l"l i n iste ri u m d es Larrdes Nord rh ei n - We stfa Le n.

(2) Die stiftungsbehördtichen Anerkennungs- und
Genehmigungsbefugnisse sind zu beachten.

{3) Die Stiftungsbehörde ist auf Wunsch jederzeit über alle
Angelegenheiten der Stiftung zu unterrichten. lhr ist atLjährig

lnnerha[b der Frist nach dem StiftG NRW r,rneuigefordert rier
Jahresbesch[uss, vorzugswetse per E'Mait, sowie ein aktuet[er
Fre istetlungsbesche id d es zustä nd ige n F[ na nza mtes vorzutege n.

§ "t7

§tetlung des Fi nanzf, mts

Unbeschadet der sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden
Geneh m lgu ngspf [i chten sl n rJ Besch l.ü sse r-i be r Satzu ngsä r'lde r u ngen, ü be r

Zu- bzw. ZusammenLegung, über die Urngestattung in eine
Verbrauchsstiftung sowie über die Auftösung der.§tittung dem zuständigen
Finanaamt anzuzeigen. Bei Satzungsänderungen, die den Zweck der
Stiftung oder sonstige steuerrechtLiche Eestimmungen betreffen, ist zuvor
ei ne Ste liungna h m e des Fi na nzarrrtes zur Steuerbegü nstigu ng einzuho [en-

§18

lnkrafttreten

Diese Satzung trifft mit dem Tag der Bekanntgabe des
Gene h m igu ngs beschei des d e r Bez i rksregl e ril ng fol ü nste r a t,s

Gene hnr igu ngs be hörde gegen u ber der Stiftung [n

Ahren, a*" 05i,4/ I 02{


